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Eröffnung des Hauptverfahrens im Fall häuslicher Gewalt: Beweis-
verwertungsverbot von Zeugenangaben gegenüber einem Urkunds-
beamten des Familiengerichts; Annahme eines unbenannten beson-
ders schweren Falls der Nötigung; Pflicht zur ermittlungsrichterli-
chen Vernehmung des Tatopfers zum Zweck der Beweissicherung

Orientierungssatz

1. Die Angaben eines Zeugen gegenüber dem Urkundsbeamten des Familiengerichts zur Er-
wirkung einer einstweiligen Schutzanordnung nach § 1 GewSchG unterfallen nicht dem Be-
weisverwertungsverbot aus § 252 StPO.(Rn.15)

2. Die Annahme eines unbenannten besonders schweren Falls der Nötigung bei "häuslicher
Gewalt" ist regelmäßig begründet, wenn der Täter die durch körperliche oder räumliche Ver-
hältnisse bedingte Unterlegenheit des Tatopfers über einen nicht unerheblichen Zeitraum zur
Begehung seiner Tat ausnutzt oder mit dieser Tat die Demütigung oder die Erniedrigung sei-
nes ihm partnerschaftlich noch oder aber zuvor verbundenen Tatopfers erstrebt bzw. dieses in
seinem Sinne gefügig machen will.(Rn.38)

3. Die Ermittlungsbehörden haben eine ermittlungsrichterliche Vernehmung zum Zwecke der
Beweissicherung zu beantragen, wenn sich die Beweisführung im Strafverfahren absehbar
maßgeblich auf eine derzeit aussagebereite, aber zur Zeugnisverweigerung berechtigte Aus-
kunftsperson stützen wird und die der Sachaufklärungspflicht unterstehende Tat nicht nur un-
erhebliche Bedeutung aufweist.(Rn.58)

Fundstellen

StraFo 2018, 254-257 (red. Leitsatz und Gründe)

Tenor

1. Auf die sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft wird der Beschluss des Landge-
richts Hamburg vom 4. Dezember 2017 abgeändert:

a) das Verfahren wird vor dem Amtsgericht Hamburg-Bergedorf - Strafrichter - eröff-
net;



- Seite 2 von 13 -

b) die Entscheidung über die Bewilligung einer Entschädigung nach dem StrEG wird
aufgehoben;

c) die weitergehende sofortige Beschwerde wird verworfen.

2. Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die Haftentscheidung des Landgerichts
Hamburg vom 4. Dezember 2017 wird verworfen.

Gründe

A.

1 Mit ihren Rechtsmitteln erstrebt die Staatsanwaltschaft eine antragsgemäße Eröffnung
des Hauptverfahrens vor der Schwurgerichtskammer, den Erlass eines Haftbefehls ge-
gen den Beschuldigten und die Aufhebung der durch das Landgericht angeordneten Ent-
schädigung für erlittene Strafverfolgungsmaßnahmen.

I.

2 Sie wirft dem Angeklagten mit ihrer Anklageschrift vom 10. Oktober 2017 (6610 Js
73/17) einen versuchten Totschlag tateinheitlich begangen mit einer vorsätzlichen Kör-
perverletzung und versuchten Nötigung zum Nachteil seiner Ehefrau, der Zeugin L., vor.
Hiernach soll der Angeklagte sich am 11. Juli 2017 mit seiner Ehefrau in der gemeinsa-
men Wohnung in der Lstraße in Hamburg ab 13 Uhr lautstark wegen eines von ihm ver-
muteten, vorehelichen Intimverhältnisses seiner Ehefrau mit einem anderen Mann ge-
stritten haben. Zunächst soll der Angeklagte seine Ehefrau aufgefordert haben, ihre Sa-
chen zu packen und auszuziehen, sodann jedoch ihr gegenüber geäußert haben, dass es
besser sei, „wenn sie tot" sei. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der An-
geklagte sie gegen den Kopf geschlagen, in den Bauch geboxt, mit Klebeband an den
Händen gefesselt und ihren Mund damit zugeklebt und sie aufgefordert haben, einen Ab-
schiedsbrief an ihre Eltern zu schreiben. Sodann soll er mit seiner Ehefrau das Badezim-
mer betreten und ihr angekündigt haben, dass sie nun sterben werde. Er soll die Bade-
wanne mit Wasser gefüllt, seiner Ehefrau das Kleid ausgezogen, den Fön an die Steck-
dose angeschlossen und seine Ehefrau aufgefordert haben, sich in die Wanne zu setzen,
wobei er hinzugefügt haben soll, dass er den Fön in die Wanne fallen lassen werde. Die
Geschädigte ist jedoch aus dem Badezimmer und schließlich aus der Wohnung heraus
geflüchtet, wo sie von Nachbarn versorgt wurde.

II.

3 Die Ehefrau des Angeklagten, eine gebürtige Rumänin, hat im Laufe des Ermittlungsver-
fahrens wiederholt im Rahmen polizeilicher Vernehmungen Angaben zum Tatgeschehen
gemacht; zu keinem Zeitpunkt wurde sie indes ermittlungsrichterlich einvernommen. Ei-
nen Tag nach der Tat hat sie beim Amtsgericht Hamburg-Bergedorf - Familiengericht -
eine einstweilige Anordnung gegen den Angeklagten nach dem Gewaltschutzgesetz er-
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wirkt und mit ihrem Antrag auch Schilderungen zum Tathergang vorgetragen. Später hat
sie der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie sich fortan auf ihr Zeugnisverweigerungs-
recht berufen werde.

III.

4 Der Angeklagte wurde bereits kurz nach der Tat am 11. Juli 2017 in seiner Wohnung fest-
genommen. Das Amtsgericht Hamburg hat gegen ihn am 12. Juli 2017 Haftbefehl wegen
versuchten Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung erlassen. Bis zu
der in der Beschlussformel erwähnten Entscheidung des Landgerichts hat sich der Ange-
klagte in Polizei- und Untersuchungshaft befunden.

IV.

5 Die Schwurgerichtskammer hat das Hauptverfahren vor dem „Amtsgericht Hamburg-
Bergedorf“ eröffnet, soweit dem Angeklagten eine versuchte Nötigung vorgeworfen wer-
de. Im Übrigen hat das Landgericht „die Eröffnung des Hauptverfahrens aus tatsächli-
chen Gründen abgelehnt“ (gemeint: innerhalb der angeklagten, einheitlichen prozessua-
len Tat einen hinreichenden Tatverdacht hinsichtlich weiterer Tatdelikte verneint), den
Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg vom 11. Juli 2017 aufgehoben und dem Angeklag-
ten für den durch den Vollzug der Untersuchungshaft entstandenen Schaden eine Ent-
schädigung zugesprochen.

B.

6 Die sofortige Beschwerde gegen die vom Antrag der Staatsanwaltschaft abweichende Er-
öffnung vor dem Amtsgericht Hamburg-Bergedorf ist statthaft (§ 210 Abs. 2 StPO) sowie
im Übrigen zulässig (§ 311 Abs. 2 StPO, § 306 Abs. 1 StPO); dem Rechtsmittel bleibt in-
des - auch eingedenk des umfassenden Prüfungsmaßstabs des Beschwerdegerichts (vgl.
hierzu BGH, Beschl. v. 26. März 2009 - StB 20/08, BGHSt 53, 238; SK-StPO/Paeffgen, 5.
Aufl., § 210 Rn. 12; BayObLG, Beschl. v. 7. November 1986 - 3 St ObWs 1 /86, NJW 1987,
511) - der Erfolg versagt.

I.

7 Die Zuständigkeit des Landgerichts als Schwurgerichtskammer ist für die von ihm zuge-
lassene prozessuale Tat (§ 264 StPO) nicht gegeben (§ 74 Abs. 2 GVG). Der Angeklag-
te ist keines versuchten Totschlags zum Nachteil seiner Ehefrau hinreichend verdächtig
(§ 203 StPO). Ein hinreichender Tatverdacht ist anzunehmen, wenn bei vorläufiger Tat-
bewertung auf Grundlage des Ermittlungsergebnisses die Verurteilung in einer Haupt-
verhandlung mit vollgültigen Beweismitteln wahrscheinlich ist (vgl. statt aller nur Meyer-
Goßner/Schmitt, StPO, 60. Aufl., § 203 Rn. 2). In diese prognostische Prüfung sind auch
Beweisverwertungsverbote einzubeziehen (BGH, Beschl. v. 1. Dezember 2016 - 3 StR
230/16 - NJW 2017, 1828, 1829 m.w.N.; ferner Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O.).
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8 Hiernach gilt:

9 1. Der Angeklagte hat wahrscheinlich mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt, als er
sich mit seiner Ehefrau im Badezimmer befand und ihr ankündigte, dass sie nun durch
einen Stromschlag in der Badewanne sterben werde.

10 a) Mit bedingtem Tötungsvorsatz handelt, wer den Eintritt des Todes als mögliche, nicht
ganz fernliegende Folge seines Handelns erkennt und billigend in Kauf nimmt (st. Rspr.,
vgl. etwa BGH, Beschl. v. 27. Oktober 2015 - 2 StR 312/15, NJW 2016, 1970, 1971; Fi-
scher, StGB, 65. Aufl., § 212 Rn. 10 ff. m.w.N.). Beide Elemente müssen getrennt vonein-
ander geprüft und durch tatsächliche Urteilsfeststellungen belegt werden (BGH a.a.O.).
Ihre Annahme oder Ablehnung kann nur auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung al-
ler objektiven und subjektiven Umstände erfolgen (vgl. Fischer a.a.O.). In die Prüfung
sind dabei neben der objektiven Gefährlichkeit der Tathandlung und der konkreten An-
griffsweise des Täters auch seine psychische Verfassung bei Tatbegehung und seine Mo-
tivationslage einzubeziehen (vgl. nur BGH, Urt. v. 16. Mai 2013 - 3 StR 45/13, NStZ-RR
2013, 242, 243).

11 b) Gemessen hieran belegt das Ermittlungsergebnis die Annahme eines bedingten Tö-
tungsvorsatzes. Der Angeklagte hatte die Zeugin bereits zuvor - außerhalb des Badezim-
mers - für den Fall, dass sie seinen Anweisungen nicht Folge leisten würde, mit dem Tod
bedroht, sie körperlich misshandelt und gedemütigt. Vor diesem - örtlich und zeitlich ge-
drängten - Hintergrund hat er ihr im Badezimmer ihre Tötung als unmittelbar bevorste-
hend angekündigt und war im Begriff - bei laufendem Wasser - den Fön in die Hand zu
nehmen und - nach seinem zuvor kundgegebenen Tatplan - die nunmehr auch noch un-
bekleidete und auch aus seiner Sicht vollkommen schutzlose Zeugin sogleich in die Ba-
dewanne zu verbringen.

12 c) Die dieser Bewertung zugrunde liegenden Tatsachen werden sich bereits erweisen
lassen durch die gebotene Gesamtschau der zur Verfügung stehenden Zeugenaussagen.
Die ursprünglich den Angeklagten durch ihre umfassenden Aussagen im Zuge polizeili-
cher Vernehmungen belastende Ehefrau hat zwar angekündigt, in der Hauptverhandlung
von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 StPO Gebrauch zu machen;
dies hatte sie bereits kurz vor Abschluss des Ermittlungsverfahrens auch schon im Zuge
von polizeilichen Nachvernehmungen getan. Somit ist hier bei der Prüfung der Verurtei-
lungswahrscheinlichkeit sicher davon auszugehen, (vgl. hierzu MünchKomm-StPO/Wens-
ke, § 203 Rn. 28 m.w.N.), dass die Zeugin auch im Rahmen der Hauptverhandlung das
Zeugnis verweigern wird. Die Zeugin hatte, der vorstehenden Tatsachenschilderung ent-
sprechende und mit den Wahrnehmungen der Zeugen P., Z. und F. in Teilen korrespon-
dierende Angaben aber auch vor dem Familiengericht des Amtsgerichts Hamburg-Berge-
dorf gemacht, bei dem sie einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Schutzanordnung
nach § 1 des Gesetzes zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen
(Gewaltschutzgesetz - GewSchG, BGBl. 2001 I, S. 3513) gestellt hatte. Diese unterstehen
nicht dem Beweisverwertungsverbot des § 252 StPO.
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13 aa) Die von § 252 StPO vorgesehene Rechtsfolge eines Verlesungsverbots wird als allge-
meines Beweisverwertungsverbot verstanden (vgl. nur BGH, Beschl. v. 4. Juni 2014 - 2
StR 656/13, NStZ 2014, 596 m.w.N. zur st. Rspr.; ausdrücklich offen gelassen hingegen
zuletzt vom Großen Senat für Strafsachen, Beschl. v. 15. Juli 2016 - GSSt 1/16, BGHSt 61,
221, 230). Diese Rechtsfolge erstreckt sich indes nur auf solche Angaben, die der Zeug-
nisverweigerungsberechtigte im Rahmen einer Vernehmung vor der Hauptverhandlung
getätigt hat.

14 Der Vernehmungsbegriff ist zwar weit auszulegen und erfasst - unabhängig davon, ob
die Angaben förmlich protokolliert oder nur in einem internen Vermerk festgehalten wer-
den - alle Bekundungen über wahrgenommene Tatsachen auf Grund einer offen von ei-
nem staatlichen Organ durchgeführten Befragung (BGH, Beschl. v 21. September 2004 -
3 StR 185/04, NJW 2005, 765, 766; LR/Sander/Cirener, 26. Aufl., § 252 Rn. 11 f. m.w.N.).
Im Wege einer entsprechenden Anwendung der Norm sollen auch frühere vernehmungs-
basierte Aussagen eines Zeugnisverweigerungsberechtigten in einem Zivilrechtsstreit
erfasst sein (BGH, Urt. v. 2. Mai 1962 - 2 StR 132/62, BGHSt 17, 324, 327 f.; vgl. BGH,
Urt. v. 20. März 1990 - 1 StR 693/89, BGHSt 36, 384, 388 f.; BGH, Urt. v. 25. März 1998
- 3 StR 686/97, NJW 1998, 2229, 2230), da sich ein Zeuge, der in einem Zivilrechtsstreit
oder aber in einem Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit Aussagen zu machen hat,
die geeignet sind, einen Angehörigen zu belasten, in einer Lage befindet, die derjenigen
des Zeugen im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vergleichbar ist (vgl. BGH, Urt. v.
20. März 1990, a.a.O.; Urt. v. 25. März 1998, a.a.O.; vgl. ferner MünchKomm-StPO/Ellbo-
gen § 252 Rn. 23 m.w.N.; Rogall in FS Otto, 2007, S. 973, 985 f.).

15 Unabhängig von der jeweils zugrunde liegenden Prozessordnung bleibt für eine Verwer-
tung im Strafverfahren aber erkennbar stets maßgeblich, ob die Angaben des Zeugnis-
verweigerungsberechtigten im Zuge einer amtlich initiierten Vernehmung erfolgten (vgl.
hierzu BGH, Beschl. v. 20. März 1990 - 1 StR 693/89, BGHSt 36, 384, 387 f.; BGH Beschl.
v 21. September 2004 - 3 StR 185/04, NJW 2005, 765, 766; ferner nur SSW-StPO/Kud-
lich/Schuhr, 3. Aufl. § 252 Rn. 9). Von § 252 StPO nicht erfasst sind daher Äußerungen,
die der Zeuge unabhängig von einer Vernehmung - etwa gegenüber Privatpersonen - ge-
macht hat. Dies gilt gleichermaßen für Erklärungen gegenüber Amtspersonen, die er von
sich aus außerhalb einer Vernehmung, etwa bei der Bitte um polizeiliche Hilfe, bei einer
nicht mit einer Vernehmung verbundenen Strafanzeige (§ 158 StPO) oder aber bei sons-
tigen Verlangen nach behördlichem Einschreiten „spontan" und „aus freien Stücken”
abgegeben hat (BGH, Urt. v. 25. März 1998 - 3 StR 686/97, NJW 1998, 2229; hierzu fer-
ner BGH, Urt. v. 30. Oktober 1951 - 1 StR 67/51, BGHSt 1, 373, 374 f.; BGH, Urt. v. 25.
März 1980 - 5 StR 36/80, BGHSt 29, 230, 232; BGH, Urt. v. 20. März 1990 - 1 StR 693/89,
BGHSt 36, 384, 389; BGH, Urt. v. 21. Juli 1994 - 1 StR 83, 94, BGHSt 40, 211, 215; BGH,
Beschl. v. 6. Mai 1969 - 1 StR 57/69, GA 1970, 153, 154; BGH, Urt. v. 30. Juni 1988 - 1
StR 150/88, NStZ 1988, 561, 562 f.; ferner SK-StPO/Velten, 5. Aufl. § 252 Rn. 16).

16 bb) An einer Vernehmung fehlte es hier. Die Zeugin ersuchte im Wege eines privatauto-
nomen und eigeninitiativ gestellten Antrags um den Erlass einer einstweiligen gerichtli-
chen Schutzanordnung nach § 1 GewSchG.
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17 (1) Diese Schutzanordnung wird allein auf Antrag hin nach §§ 210, 214 Abs.1 Satz 1
FamFG in Verbindung mit den weiteren verfahrensrechtlichen Maßgaben aus §§ 26, 51
FamFG erwirkt. Schon begrifflich gibt es daher keine Übereinstimmung mit einem initia-
len und hoheitlichen Auskunftsverlangen (anders - allerdings ohne Begründung - zum
Antragsvorbringen im Asylverfahren wohl SK-StPO/Velten, a.a.O.).

18 (2) Diese Auslegung wird bestätigt durch eine nähere Betrachtung des hier maßgebli-
chen Prozessrechts. Für einen formell ordnungsgemäßen Antrag sind die behaupteten
Verletzungs- oder Bedrohungshandlungen im Einzelnen konkret nach Zeit, Ort, Beteilig-
ten, Ablauf und Folgen schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle darzulegen (Be-
ckOGK-BGB/Schulte-Bunert, Stand 1. Januar 2018, § 1 GewSchG Rn. 85; MünchKomm-
BGB/Krüger, 7. Aufl., § 1 GewSchG Rn. 20) und nach § 51 Abs. 1 Satz 2 FamFG glaubhaft
zu machen (vgl. Meyer-Götz/Niederl, Familienrecht, 4. Aufl., 2018, § 12 Rn. 17), um hier-
durch eine Entscheidung nach Aktenlage zu ermöglichen. Das Gericht kann hierüber so-
dann ohne mündliche Verhandlung nach summarischer Prüfung entscheiden (§ 51 Abs. 2
Satz 2, § 31 FamFG; MünchKomm-FamFG/Erbarth, 2. Aufl., 2013, § 214 Rn. 4). Vor die-
sem prozessualen Hintergrund ist erkennbar, dass es noch nicht einmal zu einer Befra-
gung des Antragstellers kommen muss.

19 (3) Etwas anderes folgt auch nicht aus der Sachaufklärungspflicht des für den Erlass der
einstweiligen Schutzanordnung zuständigen Familiengerichts (§ 26 FamFG). Zwar soll die
Tatsache, dass ein Zeuge von sich aus Kontakt zu einer Behörde aufnimmt, jedenfalls in
den Fällen, in denen die staatliche Stelle von Amts wegen tätig werden muss, für sich al-
lein nicht ohne weiteres ausreichen, um die Verwertbarkeit der entsprechenden Anga-
ben zu begründen (BGH, Urt. v. 25. März 1998 - 3 StR 686/97, NJW 1998, 2229). So liegt
es hier indes nicht. Denn das Familiengericht hatte - wie in aller Regel im Gewaltschutz-
verfahren (vgl. Götz, Familienrecht, 6. Aufl., § 214 Rn. 7) - allein aufgrund des schlüssi-
gen Antragsvorbringens entschieden und damit aus sachlichen Gründen von einer vorhe-
rigen mündlichen Verhandlung und von einer Beweisaufnahme durch Vernehmung der
Beteiligten (vgl. § 33 Abs. 1 FamFG) abgesehen.

20 (4) Für eine entsprechende Anwendung der Vorschrift auf Aussagen, die außerhalb von
Vernehmungen getätigt wurden, ist kein Raum. Es fehlt für diese - mehrfach analoge -
Anwendung schon an einer erkennbaren planwidrigen Regelungslücke. Der Rechtspre-
chung ist es daher versagt, den Konflikt zwischen Zeugeninteressen und dem legitimen
Allgemeininteresse an der Aufklärung strafbarer Sachverhalte und an einer funktions-
tüchtigen Strafrechtspflege (vgl. hierzu Landau, NStZ 2007, 121) zulasten der Allgemein-
heit aufzulösen.

21 (5) Für diese Rechtsfrage ist erkennbar ohne jeden Belang, ob dem Familiengericht das
Protokoll der polizeilichen Vernehmung der im Zeitpunkt ihrer Antragstellung vorgelegen
hat. Die Zeugin hätte es gar zum Gegenstand ihres Antrags machen, sich hierauf bezie-
hen oder als Mittel der Glaubhaftmachung vorlegen können. In keiner Weise hätte sich
die Prozesserklärung im Gewaltschutzverfahren damit - auch nicht etwa normativ - zu ei-
ner Vernehmung gewandelt.



- Seite 7 von 13 -

22 3. Der Angeklagte hat wahrscheinlich auch zur Tötung unmittelbar angesetzt.

23 a) Ein Täter, der lediglich Handlungen außerhalb des Tatbestands vorgenommen hat,
setzt unmittelbar zur Tat an, wenn diese außertatbestandlichen Zwischenschritte nach
seiner Vorstellung der Verwirklichung eines Tatbestandmerkmals räumlich und zeitlich
unmittelbar vorgelagert sind oder nach dem Tatplan im ungestörten Fortgang ohne Zwi-
schenakte unmittelbar zur Tatbestandserfüllung führen sollten (st. Rspr., statt aller BGH,
Beschl. v. 16. Juli 2015 - 4 StR 219/15, BeckRS 2015, 14755; Fischer, a.a.O., § 22 Rn. 9 ff.
m.w.N.). Hat der Täter noch ein zwischengeschaltetes Geschehen vorgesehen, das nach
der Tatplanung keinen notwendigen Teil des zur Tatbestandsverwirklichung führenden
Handlungsablaufs darstellt, liegt kein unmittelbares Ansetzen vor (BGH, Urt. v. 12. De-
zember 2001 - 3 StR 303/01, NStZ 2002, 309). Hingegen schließen (Zwischen-)Handlun-
gen ein unmittelbares Ansetzen nicht aus, wenn sie als Bestandteil der Tathandlung er-
scheinen, weil sie zeitlich und räumlich an sie angrenzen und mit ihr - im Falle der Aus-
führung der Tathandlung - eine Einheit bilden (BGH, Beschl. v. 16. Juli 2015, a.a.O.; Urt.
v. 30. April 1980 - 3 StR 108/80, NJW 1980, 1759). Dies kann auch für ein notwendiges
Mitwirken des Opfers gelten (BGH, Beschl. v. 16. Juli 2015, a.a.O.).

24 b) Aus Sicht des Angeklagten hatte seine Ehefrau ab dem Zeitpunkt, als sie sich mit ihm
im Badezimmer befand, keine Möglichkeit mehr, sich dem Geschehen zu entziehen. Er
hatte sie zuvor massiv eingeschüchtert, gedemütigt und misshandelt. Er hatte sie ge-
fesselt und - unter Vorhalt eines Messers und mittels Todesdrohungen - gezwungen, ei-
nen Abschiedsbrief zu schreiben. Zwar stand die Geschädigte noch vor der Badewanne;
auch hätte der Angeklagte den Fön noch in die Hand nehmen müssen. Doch waren der
Schritt in die Wanne und das Ergreifen des Föns nur notwendige Bestandteile der bereits
ernsthaft angekündigten Tötungshandlung. Im Erfolgsfall hätten sich diese noch zur Tat-
bestandsvollendung fehlenden Zwischenakte als natürliche Einheit mit der Tötungshand-
lung selbst erwiesen. Räumlich und zeitlich waren sie der Tathandlung unmittelbar vor-
gelagert. Vor diesem Hintergrund ist es unerheblich, ob die Geschädigte die Wanne aus
eigenem Antrieb betreten hätte oder der Angeklagte sie - was sich aufdrängt - unter An-
wendung von körperlichem Zwang hineingeworfen hätte. Jede andere Aufspaltung die-
ses einheitlichen Geschehens erwiese sich bei lebensnaher Würdigung als unnatürliche
Aufspaltung oder gar als forensisch nicht vertretbares „Zeitlupenstrafrecht“ (vgl. Rönnau
JuS 2013, 879, 882; MünchKomm- StGB/Schneider, 3. Aufl., § 211 Rn. 170).

25 4. Der Angeklagte ist allerdings nicht ausschließbar vom Tötungsversuch strafbefrei-
end zurückgetreten (§ 24 StGB). Bei der Beurteilung der Verurteilungswahrscheinlichkeit
ist für die unmittelbare Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ zwar kein Raum
(vgl. LR/Stuckenberg, StPO, 26. Aufl., § 203, Rn. 15). Eine Eröffnung kommt aber nicht in
Betracht, wenn es sich bei der Beweisbarkeitsprüfung aufdrängt, dass das Tatgericht we-
gen schon jetzt absehbarer unüberwindbarer Beweisschwierigkeiten im Hauptverfahren
zumindest nach diesem Grundsatz zu einem Freispruch gelangen wird (MünchKomm-St-
PO/Wenske, § 203, Rn. 32 m.w.N.).

26 So liegt es aber hier:
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27 a) Ausgangspunkt für die Frage, ob ein strafbefreiender Rücktritt vorliegt, ist das Vor-
stellungsbild des Täters nach Abschluss der letzten von ihm vorgenommenen Ausfüh-
rungshandlung („Rücktrittshorizont“; st. Rspr., vgl. nur BGH, Urt. v. 19. März 2013 - 1 StR
647/12, NStZ-RR 2013, 273). Hierzu gibt der verwertbare Verfahrensstoff - absehbar un-
überwindbar - keinen sicheren Aufschluss.

28 b) Der Angeklagte bestreitet den Tötungsversuch; nähere Angaben hierzu stehen in der
Hauptverhandlung nicht zu erwarten.

29 Für den daher notwendigen Rückschluss vom äußeren Tatgeschehen auf das Vorstel-
lungsbild des Angeklagten fehlen belastbare Anknüpfungspunkte. Vor dem Familienge-
richt hat die Geschädigte hierzu lediglich ausgeführt: „Er wartete, bis die Badewanne voll
war. Ich weinte und habe es dann irgendwann geschafft rauszurennen.“ Auf dieser Tat-
sachengrundlage wird nicht festzustellen sein, ob der Tötungsversuch fehlgeschlagen
war oder der Angeklagte freiwillig davon Abstand genommen hat.

II.

30 Sämtliche Taten, derer der Angeklagte hiernach noch hinreichend verdächtig ist, liegen
in der Zuständigkeit des Strafrichters (§ 24 Abs. 1 GVG).

31 Hierzu gilt im Einzelnen Folgendes:

32 1. Der Angeklagte ist jedenfalls einer vorsätzlichen Körperverletzung zum Nachteil sei-
ner Ehefrau hinreichend verdächtig (§ 223 StGB), indem er sie geboxt, geschlagen und
sodann mit einem Klebeband gefesselt hat. Auf Basis einer Gesamtbetrachtung der ak-
tenkundigen Beweismittel werden sich der objektive Sachverhalt und der subjektive Tat-
bestand der Körperverletzung erweisen lassen.

33 a) Die Geschädigte hat im Rahmen ihres Antrags nach dem Gewaltschutzgesetz ausge-
führt, dass der Angeklagte sie in den Bauch geboxt, ihren Kopf gegen den Schrank ge-
schlagen und ihren Mund mit einem schwarzen Klebeband zugeklebt habe. Die Licht-
bilder, die die Polizei von ihr unmittelbar nach der Tat gefertigt hat, stützen diese An-
gaben. Im Bereich des Bauches der Zeugin sind Rötungen zu sehen; ihre Oberlippe ist
leicht angeschwollen. Der Polizeibeamte S hat in seinem Zusatzbericht vom 11. Juli 2017
zwei faustgroße Rötungen am Bauch und eine Schwellung der Oberlippe beschrieben.
Die Vernehmung des Beamten in der Hauptverhandlung zu dem äußern Eindruck wäre
durch § 252 StPO nicht gesperrt (LR/Sander/Cirener, a.a.O., § 252 Rn. 44). Das ärztliche
Attest der Notfallpraxis in der Stresemannstraße vom 13. Juli 2017 nennt als Anamne-
se „Schmerzen OB, Hämatom re", als Befund „Hämatom re Glutaeus max" und „DS OB"
und als Diagnose „Z. n. häuslicher Gewalt". Die Zeugen P., Z. und F. haben übereinstim-
mend ausgeführt, dass die Zeugin panisch, sehr verängstigt und lediglich mit einer Un-
terhose bekleidet gewesen sei; sie sei aus der Wohnung gerannt, habe gezittert und ge-
schrien. Die ermittelnden Beamten haben in der Wohnung des Angeklagten ein schwar-
zes, breites Klebeband sowie Reste eines schwarzen Klebebands sichergestellt. Anläss-
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lich einer Überprüfung des Toilettenabflussrohrs bargen die Beamten daraus zusammen-
geknülltes schwarzes Klebeband.

34 b) Von dem notwendigen Verletzungsvorsatz wird sich das Tatgericht bereits aufgrund
eines Schlusses aus dem objektiven Verletzungsbild überzeugen können.

35 2. Der Angeklagte ist - entgegen der Auffassung des Landgerichts - ferner einer voll-
endeten Nötigung in einem besonders schweren Fall hinreichend verdächtig (§ 240
Abs. 1 und 4 StGB), indem er sie unter Androhung von Gewalt jedenfalls zwang, still zu
sein und einen Abschiedsbrief zu schreiben.

36 a) Er selbst hat ausgesagt, seine Frau geschüttelt und ihr angekündigt zu haben, sie um-
zubringen, wenn sie nicht die Wahrheit sage. Diese verwertbare Einlassung belegt die
Anwendung von Gewalt des Angeklagten gegen seine Frau, um an eine bestimmte In-
formation zu gelangen. Gestützt wird sie durch die Angaben der Geschädigten vor dem
Familiengericht, der zufolge sie trotz des aggressiven Verhaltens ihres Mannes ein vor-
eheliches Intimverhältnis abgestritten habe. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung
hat der Angeklagte seine Ehefrau - jeweils erfolgreich - gezwungen, einen Abschiedsbrief
zu schreiben und sie aufgefordert, nicht zu schreien, andernfalls sei sie tot. Die zwei -
vollendeten - Nötigungshandlungen sowie der Versuch, seine Ehefrau zur Preisgabe be-
stimmter Informationen zu zwingen, bilden absehbar Teilakte eines einheitlichen Lebens-
vorgangs. Räumlich und zeitlich stehen sie in einem engen Zusammenhang und zielen
auf die Willensentschließung des Opfers ab. Getragen von der einheitlichen Bedrohungs-
lage in der Wohnung gehören die einzelnen Nötigungshandlungen zu einer tatbestand-
lichen Handlungseinheit (vgl. zur tatbestandlichen Handlungseinheit bei der Erpressung
im Falle mehrere Angriffsmittel, BGH, Beschl. v. 11. Oktober 2017 - 4 StR 322/17, Beck-
RS 2017, 129965).

37 b) Die Strafgewalt des Strafrichters wird sogar ausreichen, um die Strafe aus dem sich
aufdrängenden Strafrahmen des § 240 Abs. 4 Satz 1 StGB zu entnehmen.

38 Die Annahme eines unbenannten besonders schweren Falls der Nötigung für das Delikt-
sphänomen der „häuslichen Gewalt" (vgl. hierzu nur Artt. 3 lit. b, 33, 45 f. des Überein-
kommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frau und
häuslicher Gewalt v. 11. Mai 2011 - Istanbul-Konvention -, umgesetzt in deutsches Recht
durch Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt BGBl. 2017 II, S. 1026 ff.; BT-Drucks.
18/12037, S. 47 f., 76 f.; hierzu Gerhold, JR 2016, 122, 124) ist regelmäßig begründet,
wenn der Täter die durch körperliche oder räumliche Verhältnisse bedingte Unterlegen-
heit des Tatopfers über einen nicht unerheblichen Zeitraum zur Begehung seiner Tat
ausnutzt oder mit dieser Tat die Demütigung oder die Erniedrigung seines ihm partner-
schaftlich noch oder aber zuvor verbundenen Tatopfers erstrebt bzw. dieses in seinem
Sinne gefügig machen will.

39 aa) Zur Herleitung dieses rechtlichen Maßstabs hat sich der Senat im Einzelnen von fol-
genden Erwägungen leiten lassen:
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40 (1) Maßgebend für die Annahme eines unvertypten besonders schweren Falles ist -
verfassungsrechtlich unbedenklich (BVerfG, Beschl. v. 21. Juni 1977 - 2 BvR 308/77,
BVerfGE 45, 363) - im rechtlichen Ausgangspunkt, ob das gesamte Tatbild einschließlich
aller subjektiven Momente und der Täterpersönlichkeit vom Durchschnitt der erfahrungs-
gemäß gewöhnlich vorkommenden Fälle in einem Maße abweicht, dass die Anwendung
des Ausnahmestrafrahmens geboten ist (vgl. hierzu auch BGH, Urt. v. 29. November
1989 - 2 StR 319/89, NJW 1990, 1489). Im Rahmen fachgerichtlicher Ausdeutung kommt
einem vertypten Regelbeispiel maßstabbildende Bedeutung zu (vgl. BGH, a.a.O.; Rieß,
GA 2007, 377, 378; ferner Reuther, FS Eisenberg, 2009, S. 441, 443), wobei ein beson-
ders schwerer Fall auch dann naheliegen kann, wenn ein dem Regelbeispiel zwar nicht
seiner Art, wohl aber seinem Gewicht nach vergleichbarer Umstand gegeben ist (BGH,
a.a.O.).

41 (2) In den Blick zu nehmen war daher zunächst das den - nach verschiedenen Reform-
gesetzen noch verbliebenen (vgl. MünchKomm-StGB/Sinn, 2. Aufl., § 240 Rn. 24 m.w.N.)
- vertypten Strafschärfungsgründen erkennbar zu entnehmende Bestreben des Gesetz-
gebers, strukturell unterlegene Tatopfer zweier von ihm konkret benannter Tatsituatio-
nen besonders zu schützen. Hier wird einerseits das hilflose werdende Leben besonderer
staatlicher Schutzpflicht unterstellt und deshalb auch die schwangere Frau vor Zumutun-
gen geschützt, die sie wegen der Schwangerschaft in Bedrängnis bringen könnten (§ 240
Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB; BT-Drucks. 13/1850, S. 26). In vergleichbarer Weise besteht für
den rechtsunterworfenen Bürger eine strukturell unterlegene Stellung, wenn ein Amts-
träger die Möglichkeiten missbräuchlich ausnutzt, die ihm durch sein Amt verliehen sind
(§ 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 StGB).

42 (3) Dies gilt gleichermaßen für den Regelungszweck des durch das 37. Strafrechtsände-
rungsgesetz im Jahre 2005 (BGBl. I, S. 239 f) eingeführten und mit dem Gesetz zur Be-
kämpfung der Zwangsheirat aus dem Jahre 2011 (BGBl. I, S. 1266) in § 237 StGB aufge-
gangenen vertypten Strafschärfungsgrund der Zwangsehe; auch dem lag das Bestre-
ben zugrunde, die hiervon überwiegend betroffenen Mädchen und jungen Frauen gegen
den - oftmals alle Lebensbereiche erfassenden - Druck aus dem auch zahlenmäßig über-
legenen Familienverband - bis hin zum „Ehrenmord“ - sowie mit der Verheiratung ver-
folgten finanziellen Interessen Dritter zu schützen (vgl. BT-Drucks. 17/4401, S. 8; vgl. fer-
ner MünchKomm-StGB/Wiek-Noodt, 3. Aufl., § 237 Rn. 6). Und nicht zuletzt lassen sich
dem Gesetzgebungsverfahren zur Einführung des § 240 Abs. 4 Nr. 1 StGB a.F. durch das
6. Strafrechtsreformgesetz im Jahre 1998 (BGBl. I, S. 164) Hinweise darauf entnehmen,
dass der Gesetzgeber als unwerterhöhend zumindest auch eine im Einzelfall bestehen-
de Verteidigungsschwäche des Tatopfers - etwa auf Grund erkennbarer Nutzlosigkeit von
Widerstand, einer Einschüchterung durch ein Klima der Gewalt oder durch ein Verbrin-
gen an einen einsamen Ort (vgl. Fischer, ZStW Bd. 112 [2000], S. 75, 79) - erfasst wissen
wollte. Allerdings kommt nach dem ausdrücklichen gesetzgeberischen Willen nicht jeder
Auseinandersetzung im „persönlichen Nahbereich“ - etwa auch unter Bedrohung mit ei-
nem Verbrechen (§ 241 StGB) - diese den Schuldgehalt regelhaft erhöhende Bedeutung
zu (vgl. BT-Drucks. 18/8587, S. 63).

43 (4) Diese Normverständnis verschafft nicht zuletzt den Maßgaben aus Art. 46 ff. der
Istanbul-Konvention (vgl. Uerpmann-Wittzack, FamRZ 2017, 1812, 1813 f.; Gerhold,
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JR 2016, 122, 124) Geltung. Denn jedenfalls durch die innerstaatliche Umsetzung der
Konvention in Bundesrecht obliegt gerade auch den nationalen Behörden und Gerich-
ten (vgl. BT-Drucks. 18/12037, S. 83) eine - etwa auch im Wege der Strafrahmenbe-
stimmung - abschreckende Sanktionierung der dem Anwendungsbereich der Konven-
tion unterfallenden Straftaten. Bei dieser ist namentlich der Umstand einer Tatbege-
hung durch den derzeitigen oder vormaligen (Ehe-)Partner zu berücksichtigen (vgl. BT-
Drucks. 18/12037, S. 25, 82 f.).

44 bb) Nach alledem drängt sich eine Bestrafung des Angeklagten aus dem Strafrahmen
des § 240 Abs. 4 Satz 1 StGB auf. Er hat das durch die Partnerschaft mit der Geschädig-
ten begründete Vertrauensverhältnis bewusst ausgenutzt und seine körperliche Überle-
genheit sowie die räumlichen Verhältnisse am Tatort eingesetzt und die hierdurch beste-
hende Unterlegenheit seines Tatopfers über einen nicht unerheblichen Zeitraum zur Be-
gehung seiner Taten ausgenutzt.

45 (1) Der Geschädigten war es - für den Angeklagten ohne weiteres erkennbar - durch die
Tatörtlichkeit der ehelichen Wohnung erschwert, sich den Gewalthandlungen des Ange-
klagten zu entziehen oder Dritte um Hilfe zu rufen.

46 (2) Der Angeklagte hat diese schon für sich zureichende Einschränkung der Verteidi-
gungsmöglichkeiten seiner Ehefrau durch die Bedrohungshandlungen mit Gewalt - unter
anderem einem Messer - sowie durch ihre zeitweilige Fesselung noch verstärkt.

47 (3) Dies gilt gleichermaßen für die von ihm betriebene massive Einschüchterung sei-
ner Ehefrau durch den ihr abverlangten „Abschiedsbrief“ an ihre Eltern. Die hiermit ver-
bundenen Todesdrohungen gehen deutlich über das vom Gesetzgeber abstrakt als un-
zureichend bezeichnete Tatunrecht einer einfachen Bedrohung nach § 241 StGB hinaus.
Dies wird bereits durch die vorstehend beschriebenen Tatumstände belegt. Der Ange-
klagte nutzte erkennbar das die Ehe prägende und von ihm zu seinen Gunsten etablierte
Machtverhältnis aus. Zur Verdeutlichung weist der Senat an dieser Stelle nur hin auf die
im ausgewerteten Mobiltelefon des Angeklagten sichergestellten

48 „Verhaltensaufforderungen“ im Rahmen zweier SMS-Nachrichten (SB Handyauswertung,
Bl. 78 und 85):

49 „1. Wenn ich nervös bin, schweigst du.

50 2. Wenn ich anrufe oder schreibe, antwortest du.

51 3. Wenn wir ein Missverständnis haben, bleiben wir beim gleichen Thema bis wir es
klären. Du suchst nicht die Schuld bei mir oder wechselst das Thema.

52 4. Streite nicht mit mir, niemals lasse ich dich gewinnen.
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53 5. Willst du Ruhe im Haus, stelle keine dummen Fragen oder solche, von denen du
weißt, dass sie mich aufregen und zu Streit führen.

54 6. Stelle nicht in frage, was ich sage, denn ich habe immer Recht. Ich bin erwachse-
ner als du und kenne alles besser als du (...)“

55 Und:

56 „Dies war der letzte Versuch. Wenn du nicht um Verzeihung bittest, will ich dich
nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du weißt genau, was ich nicht akzeptiere. (...)
Ich bin zuhause bis 20 Uhr, dann gehe ich und betrinke mich, und du schläfst auf der
Straße oder wo du halt was findest. Und wenn du an diesem Abend nicht zuhause
ankommst, findest du dein Gepäck unten bei der Tür neben dem Mülleimer. Ich ak-
zeptiere nicht, dass die Ehefrau nicht zuhause ist ... damit habe ich das Gespräch be-
endet.“

57 3. Abschließend bemerkt der Senat:

58 Die Ermittlungsbehörden sind zu einer unverzüglichen Beweissicherung durch Schaffung
eines Beweissurrogats im Wege ermittlungsrichterlicher Vernehmung verpflichtet, wenn
sich die Beweisführung im Strafverfahren absehbar maßgeblich auf eine zur Zeugnisver-
weigerung berechtigte Auskunftsperson stützen wird und die der Sachaufklärungspflicht
unterstehende Tat (§ 264 StPO) nicht nur unerhebliche Bedeutung aufweist (vgl. Molden-
hauer/Wenske, JA 2017, 860, 864).

59 a) Diese Verpflichtung folgt bereits aus dem verfassungsrechtlich verbürgten Gebot, ei-
ne funktionstüchtige Strafrechtspflege zu gewährleisten (vgl. Landau, NStZ 2007, 121).
Die Verpflichtung aus Art. 3 EMRK verlangt im Übrigen, dass die Behörden und Gerichte
der Konventionsstaaten von Amts wegen wirksame Ermittlungen über behauptete Miss-
handlungen durchführen, selbst wenn die Täter Privatpersonen sind (vgl. EGMR, Urt. v.
17. Dezember 2009 - 32704/04, Rn. 98 f., BeckRS 2014, 21153). Die hiernach gebote-
nen Untersuchungen werden dem erkennbar indes nur dann gerecht, wenn sie geeignet
sind, den Sachverhalt festzustellen und zu einer Bestrafung der Verantwortlichen zu füh-
ren (EGMR, Urt. v. 28. Mai 2013 - 3564/11, NJOZ 2014, 1995). Unterbleibt daher eine sich
nach den Umständen des Einzelfalles aufdrängende Beweissicherung, kann dies einen
Konventionsverstoß begründen.

60 b) Gerade in Ermittlungsverfahren, die häusliche Gewalt zum Gegenstand haben, kann
auch eingedenk des Art. 49 Abs. 2 der Istanbul-Konvention fortan auf eine ermittlungs-
richterliche Beweissicherung grundsätzlich nicht mehr verzichtet werden. Bleibt in sol-
chen Fällen wegen einer später das Zeugnis verweigernden Auskunftsperson - was dem
Senat aus zahlreichen Verfahren bekannt ist (vgl. etwa Senatsbeschl. v. 6. Mai 2016 - 1
Ws 64/16) - eine umfassende Tataufklärung oder eine gerichtliche Verurteilung als Re-
aktion auf eine Gewalttat und damit eine sichtbare staatliche Reaktion aus, ist dies ge-
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eignet, das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Rechtstaates tiefgreifend zu erschüt-
tern.

61 c) In diesen Fällen kommt eine Ablehnung des staatsanwaltlichen Antrags auf Beweis-
sicherung durch den Ermittlungsrichter nicht in Betracht. Nur er kann - als Garant und
Sachverwalter auch einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege (vgl. BVerfG, Beschl. v.
16. Juni 2015 - 2 BvR 1849, 2718 u. 2808/11, BVerfGE 139, 245, 274 f.) - das zur Siche-
rung einer effektiven Strafverfolgung notwendige Beweissurrogat unverzüglich schaffen.

III.

62 Der Senat hatte lediglich die Bezeichnung des Gerichts - Strafrichter -, vor dem das Ver-
fahren stattfinden soll, nachzuholen (§ 207 Abs. 1 StPO).

C.

63 Die sofortige Beschwerde gegen die Entschädigungsentscheidung ist zulässig (§ 8 Abs. 3
Satz 1 StrEG; § 311 Abs. 2, § 306 Abs. 1 StPO) und hat auch in der Sache Erfolg. Nach
§ 8 Abs. 1 StrEG entscheidet über die Entschädigung das Gericht in dem Urteil oder in
dem Beschluss, der das Verfahren abschließt. Hier fehlt es bislang an einer verfahrens-
abschließenden Entscheidung; ein Ausnahmetatbestand ist nicht gegeben (§ 8 Abs. 1
Satz 1 StrEG).

D.

64 Der Beschwerde gegen die Haftentscheidung bleibt in der Sache der Erfolg versagt. Mit
der verbleibenden Rechtsfolgenerwartung und angesichts der Meldeanschrift des Ange-
klagten fehlt es an dem allein in Betracht kommenden Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 112
Abs. 2 Nr. 2 StPO).

 
 


